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RS OGH 1969/3/24 Bkd59/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1969

Norm

DSt 1872 §41 Abs2

StPO §389 Abs3

Rechtssatz

Wird ein Disziplinarverfahren gegen mehrere Beschuldigte abgeführt, ist eine Trennung der Kosten für die jeweils

hinsichtlich eines einzelnen Beschuldigten durchgeführte Verfahrenshandlung oder den Verhandlungsaufwand nicht

möglich.
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